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Mitteilung des Senats 
an die Bürgerschaft (Landtag) 
vom 3. März 2026 

Zweiter Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 
(2. GlüÄndStV 2021) 

Mit dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 vom 29. Oktober 2020 (Brem.GBl. 2021, S. 308, 309) 
ist ein bundesweiter Kompromiss zu einem gemeinsamen Vorgehen für legales und staatlich 
kontrolliertes Angebot im Glücksspielwesen gelungen. Dieses hat sich an den fünf gleichran-
gigen Zielen des Staatsvertrages zu orientieren – der Spielsuchtvorbeugung und -bekämp-
fung, der Kanalisierung des natürlichen Spieltriebs der Bevölkerung in geordnete und über-
wachte Bahnen, der Schwarzmarktbekämpfung, der Gewährleistung des Jugend- und Spiel-
erschutzes, der Manipulationsverhinderung und der Integritätswahrung des Sports. 
 
Nach der ersten Änderung des Staatsvertrages vom 23. März 2022 Brem.GBl. 2022, S. 696, 
697) bedarf es erneut einiger inhaltlicher Weiterentwicklungen. In der 223. Sitzung der „Stän-
digen Konferenz der Innminister und -senatoren der Länder“ (IMK) am 11. bis 13. Juni 2025 
hat die IMK dem angefügten Zweiten Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsver-
trags 2021 in der Fassung vom 28. März 2025 zugestimmt. 
 
Der Entwurf des Zweiten Staatsvertrags zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 
sieht folgende wesentlichen Änderungen vor: 
 

• die Erweiterung der Abfragekompetenz der zuständigen Erlaubnisbehörde (Gemein-
samen Glücksspielbehörde der Länder - GGL) auch auf nationale Strafverfolgungsbe-
hörden sowie auf ausländische Polizei- und Strafverfolgungsbehörden (§ 4b Abs. 2 
Satz 2 GlüÄndStV-E),  

• die Konkretisierung der Pflichten beim Abgleich mit dem Spielersperrsystem (§ 8 Abs. 
3 GlüÄndStV-E) mitsamt entsprechenden Ordnungswidrigkeitstatbeständen (§ 28a 
Abs. 1 GlüÄndStV-E),  

• die Überarbeitung der Regelung zu Netzsperren (IP-Blocking - § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 
GlüÄndStV-E), 

• die Erweiterung der Aufsichtsbefugnisse der Glücksspielaufsichtsbehörden des § 9 um 
eine allgemeine Abfragekompetenz analog § 4b Abs. 2 Satz 2 GlüÄndStV-E zur Ab-
frage von Erkenntnissen bei den in- und ausländischen Polizei- und Strafverfolgungs-
behörden des Bundes und der Länder sowie der Zentralstelle für Finanztransaktions-
untersuchungen (§ 9 Abs. 3a Sätze 1 und 3 GlüÄndStV-E), 

• die Vereinfachung der Regelungen zur Befassung des Verwaltungsrates beim Ab-
schluss von Verträgen durch die GGL (§ 27h Abs. 3 Nr. 11 GlüÄndStV-E), 

• die Neuregelung der Vertraulichkeit von Verwaltungsratssitzungen (§ 27h Absatz 6a 
GlüÄndStV-E) und 

• die Vereinfachung bei der Bestellung des Wirtschaftsprüfers (künftig durch die GGL im 
Einvernehmen mit dem Landesrechnungshof von Sachsen-Anhalt (§ 27m GlüÄndStV-
E).  

• Zudem ist es angezeigt, auf die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richtes (BVerfG) zum Datenaustausch mit Sicherheitsbehörden zu reagieren und die 
Rechtsgrundlagen zur Abfrage von Erkenntnissen bei Sicherheitsbehörden zur Wah-
rung der Verfassungsmäßigkeit entsprechend einzugrenzen (§ 4b Abs. 2 Satz 2 und § 
9 Abs. 3a Sätze 1 und 3 GlüÄndStV-E). 

 
Der Entwurf des Zweiten Staatsvertrags zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 ist 
anliegend samt begründender Erläuterung beigefügt.  
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Das durchzuführende Notifizierungsverfahren bei der Europäischen Kommission ist eingelei-
tet. Die Kommission hat den Entwurf zur Kenntnis genommen. Von den anderen EU-Mitglied-
staaten hat nur Malta eine ausführliche Stellungnahme abgegeben, die nach übereinstimmen-
der Auffassung aller Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder nicht zu Änderungen Anlass 
gibt. Die Europäische Kommission hat gleichwohl bezugnehmend auf die ausführliche Stel-
lungnahme Maltas unter dem 20. Januar 2026 Stellung genommen und im Wege einer allge-
meinen Information im Hinblick auf den Digital Services Act (Verordnung (EU) 2022/2065) um 
Klarstellung gebeten. Die deutschen Bundesländer beabsichtigen kurzfristig, gegenüber der 
Europäischen Kommission klarzustellen, dass die für den Vollzug zuständige Gemeinsame 
Glücksspielbehörde der Länder die vom Digital Services Act gestellten Anforderungen beim 
Erlass von Entfernungs- und Sperranordnungen beachten wird. Den weiteren Fortgang des 
Verfahrens hindert dies aber nicht. Der formelle Abschluss des Notifizierungsverfahrens erfolgt 
erst mit der Übersendung des finalen Entwurfs nach Inkrafttreten, da erst mit dem endgültigen 
Wortlaut die Kommission in der Lage ist zu prüfen, ob der Wortlaut des Entwurfstextes mit 
dem finalen Wortlaut übereinstimmt und ob der Mitgliedstaat ggf. den Vorschriftenentwurf an 
das Unionsrecht angepasst hat. 
 
Die Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrages zur Änderung des Glücksspielstaatsvertra-
ges soll durch die Innenministerinnen und Innenminister bzw. durch die Innensenatorin und -
senatoren nach der entsprechenden Unterrichtung der Landesparlamente erfolgen. Die Sena-
torin für Inneres und Sport ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 7 der Geschäftsordnung des Senats zur 
Unterzeichnung des Staatsvertrags ermächtigt worden. Die Bremische Bürgerschaft (Landtag) 
ist entsprechend zu unterrichten.  
Nach Vorliegen der Unterschriften aller Länder wird der Senat die Ratifizierung durch ein ent-
sprechendes Zustimmungsgesetz vorbereiten und dieses der Bremischen Bürgerschaft (Land-
tag) mit der Bitte um Zustimmung vorlegen. Der Zweite Staatsvertrag zur Änderung des 
Glücksspielstaatsvertrags soll am Tag nach Hinterlegung aller Ratifizierungsurkunden der 
Länder in Kraft treten (Art. 2 GlüÄndStV). 

Beschlussempfehlung: 
Die Bürgerschaft (Landtag) nimmt den Entwurf des Zweiten Staatsvertrags zur Änderung des 
Glücksspielstaatsvertrags 2021 (2. GlüÄndStV 2021) zur Kenntnis. 
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Zweiter Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertrags 2021 
(2. GlüÄndStV 2021)1 

 

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen, 

das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstein und 

der Freistaat Thüringen 

(im Folgenden: „die Länder“ genannt) 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

  

 
1 Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und 
der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1). 



 

2 

Artikel 1 

Der Glücksspielstaatsvertrag 2021 vom 29. Oktober 2020, der durch den 
Staatsvertrag vom 24. März 2022 geändert worden ist,  

wird wie folgt geändert: 

1. § 4b Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a. Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt: 

„Zur Beseitigung von Zweifeln an der Zuverlässigkeit ist sie, sofern nicht 

bereits andere Gründe einer Erlaubniserteilung entgegenstehen, befugt, 

Erkenntnisse von in- und ausländischen Polizei- und 

Strafverfolgungsbehörden, insbesondere zu den Voraussetzungen nach 

§ 4a Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c, abzufragen.“ 

b. Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

„Die nach Satz 2 erhobenen Daten erfolgloser Antragsteller dürfen zu 

Zwecken der Überprüfung auch über den Zeitpunkt der behördlichen 

Entscheidung hinaus verarbeitet werden und werden spätestens mit 

Ablauf des Kalenderjahres, das auf den Eintritt der Bestandskraft der 

Ablehnung des Antrags auf Erteilung der Erlaubnis folgt, gelöscht.“ 

 

2. Nach § 8 Absatz 3 Satz 5 werden die folgenden Sätze eingefügt: 

„Der Abgleich darf ausschließlich über die Zugangskennung, die der jeweiligen 

Betriebsstätte im terrestrischen Bereich oder der jeweiligen Internetdomain bei 

Glücksspielen im Internet zugeordnet ist, erfolgen. Die Weitergabe an Dritte 

und die Zulassung einer Nutzung der Zugangskennung durch Dritte sind 

verboten.“ 

 

3. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 3 Nummer 5 wird durch die folgende Nummer 5 ersetzt: 

„nach vorheriger Bekanntgabe unerlaubter Glücksspielangebote 

Maßnahmen zur Entfernung oder Sperrung dieser Angebote gegen 

Anbieter von Vermittlungsdiensten im Sinne des Artikels 3 Buchstabe 

g der Verordnung (EU) 2022/2065, insbesondere auch in Fällen einer 

reinen Durchleitung, ergreifen, sofern sich Maßnahmen gegenüber 

einem Veranstalter oder Vermittler dieses Glücksspiels als nicht 
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durchführbar oder nicht erfolgversprechend erweisen; diese 

Maßnahmen können auch erfolgen, wenn das unerlaubte 

Glücksspielangebot untrennbar mit weiteren Inhalten verbunden ist.“ 

bb) In Satz 5 wird die Angabe „§ 88 Absatz 3 Satz 3 des 

Telekommunikationsgesetzes“ durch die Angabe „§ 3 Absatz 3 Satz 3 

des Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetzes vom 

23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1982; 2022 I S. 1045), das zuletzt durch 

Artikel 4 des Gesetzes vom 2. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 301) 

geändert worden ist,“ ersetzt. 

b) Absatz 3a wird wie folgt gefasst: 

„Die zuständigen Glücksspielaufsichtsbehörden arbeiten im Rahmen 

der Erfüllung ihrer Aufgaben insbesondere mit den in- und 

ausländischen Polizei- und Strafverfolgungsbehörden, den 

Landesmedienanstalten, der Bundesnetzagentur, der Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht, der Zentralstelle für 

Finanztransaktionsuntersuchungen und dem Bundeskartellamt 

zusammen und können, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach 

Absatz 1 und 3 erforderlich ist, zu diesem Zweck Daten austauschen. 

Dies gilt für die Landesmedienanstalten im Hinblick auf die 

Zusammenarbeit mit den Glücksspielaufsichtsbehörden entsprechend. 

Der Datenaustausch nach Satz 1 mit Polizei- und 

Strafverfolgungsbehörden ist, sofern er im Rahmen eines 

Erlaubnisverfahrens zur Prüfung der Zuverlässigkeit erfolgt, nur 

erforderlich, wenn die Erlaubnis nicht bereits aus anderen Gründen zu 

versagen ist. § 4b Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.“ 

 

4. In § 9a Absatz 1 Nummer 4 wird nach der Angabe „§ 12 Absatz 3“ die Angabe 

„Satz 1“ eingefügt. 

 

5. § 27h wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Satz 2 Nummer 11 wird wie folgt gefasst:  

„den Abschluss von Verträgen, sofern die Verpflichtung der Anstalt im 

Einzelfall eine in der Satzung festzulegende Grenze übersteigt.“ 

  



 

4 

b) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 6a eingefügt: 

„Die Sitzungen, Beratungen und sonstigen Befassungen des 

Verwaltungsrates sind vertraulich. Parlamentarische Auskunftsrechte oder 

sonstige Auskunftsrechte staatlicher Stellen bleiben unberührt.“ 

 

6. § 27m wird durch den folgenden § 27m ersetzt: 

„(1) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Anstalt unterliegt der 

Prüfung der Rechnungshöfe der Trägerländer. 

(2) Auf die Jahresabschlussprüfung findet § 53 des 

Haushaltsgrundsätzegesetzes entsprechende Anwendung. Die Rechte 

bei der Wahl oder Bestellung der Prüfer nach § 53 Absatz 1 Nummer 1 

des Haushaltsgrundsätzegesetzes übt die zuständige Behörde nach § 

27l Absatz 1 im Einvernehmen mit dem Rechnungshof des Sitzlandes 

aus.“ 

7. § 28a Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 31 werden die folgenden Nummern 32 und 33 eingefügt: 

„32. entgegen § 8 Absatz 3 Satz 6 als Veranstalter oder Vermittler von 

Glücksspielen, an denen gesperrte Spieler nicht teilnehmen dürfen, einen 

Abgleich mit der Sperrdatei nicht ausschließlich über die Zugangskennung, 

die der jeweiligen Betriebsstätte im terrestrischen Bereich oder der 

jeweiligen Internetdomain bei Glücksspielen im Internet zugeordnet ist, 

vornimmt, 

33. entgegen § 8 Absatz 3 Satz 7 als Veranstalter oder Vermittler von 

Glücksspielen, an denen gesperrte Spieler nicht teilnehmen dürfen, die 

Zugangskennung an Dritte weitergibt oder die Nutzung durch Dritte 

zulässt,“ 

b) Die bisherigen Nummern 32 bis 58 werden zu den Nummern 34 bis 60. 

 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

(1) Der Staatsvertrag tritt am Tag nach der Hinterlegung der letzten 

Ratifikationsurkunde bei der Staats- oder Senatskanzlei der oder des 

Vorsitzenden der Innenministerkonferenz in Kraft.  
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(2) Die oder der Vorsitzende der Innenministerkonferenz teilt den Ländern den 

Zeitpunkt der Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde mit. 
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EU-Rechtsakte 

Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. 

Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der 

Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) (ABl. L 277 vom 27.10.2022, S. 

1) 
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Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Änderung des 

Glücksspielstaatsvertrags 2021 (2. GlüÄndStV 2021) 

Für das Land Baden-Württemberg: 

Stuttgart, den  _______________   
 __________________________ ________________________________ 

Unterschrift 
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Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Änderung des 

Glücksspielstaatsvertrags 2021 (2. GlüÄndStV 2021) 

Für den Freistaat Bayern: 

München, den  ______________   
 __________________________ ________________________________ 

Unterschrift 
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Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Änderung des 

Glücksspielstaatsvertrags 2021 (2. GlüÄndStV 2021) 

Für das Land Berlin: 

Berlin, den  _________________   
 __________________________ ________________________________ 

Unterschrift 
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Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Änderung des 

Glücksspielstaatsvertrags 2021 (2. GlüÄndStV 2021) 

Für das Land Brandenburg: 

Potsdam, den  ______________    
 __________________________ _______________________________ 

Unterschrift 
 
  

 



 

11 

Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Änderung des 

Glücksspielstaatsvertrags 2021 (2. GlüÄndStV 2021) 

Für die Freie Hansestadt Bremen: 

Bremen, den  _______________   
 __________________________ ________________________________ 

Unterschrift 
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Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Änderung des 

Glücksspielstaatsvertrags 2021 (2. GlüÄndStV 2021) 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 

Hamburg, den  ______________   
 __________________________ ________________________________ 

Unterschrift 
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Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Änderung des 

Glücksspielstaatsvertrags 2021 (2. GlüÄndStV 2021) 

Für das Land Hessen: 

Wiesbaden, den  _____________   
 __________________________ ________________________________ 

Unterschrift 
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Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Änderung des 

Glücksspielstaatsvertrags 2021 (2. GlüÄndStV 2021) 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 

Schwerin, den  ______________   
 __________________________ ________________________________ 

Unterschrift 
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Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Änderung des 

Glücksspielstaatsvertrags 2021 (2. GlüÄndStV 2021) 

Für das Land Niedersachsen: 

Hannover, den  ______________    
 __________________________ _______________________________ 

Unterschrift 
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Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Änderung des 

Glücksspielstaatsvertrags 2021 (2. GlüÄndStV 2021) 

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 

Düsseldorf, den  _____________   
 __________________________ ________________________________ 

Unterschrift 
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Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Änderung des 

Glücksspielstaatsvertrags 2021 (2. GlüÄndStV 2021) 

Für das Land Rheinland-Pfalz: 

Mainz, den  _________________  
 __________________________ ________________________________ 

Unterschrift 
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Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Änderung des 

Glücksspielstaatsvertrags 2021 (2. GlüÄndStV 2021) 

Für das Saarland: 

Saarbrücken, den  ___________  
 __________________________ ________________________________ 

Unterschrift 
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Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Änderung des 

Glücksspielstaatsvertrags 2021 (2. GlüÄndStV 2021) 

Für den Freistaat Sachsen: 

Dresden, den  _______________   ________________________________ 
Unterschrift 
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Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Änderung des 

Glücksspielstaatsvertrags 2021 (2. GlüÄndStV 2021) 

Für das Land Sachsen-Anhalt: 

Magdeburg, den  ____________   
 __________________________ ________________________________ 

Unterschrift 
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Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Änderung des 

Glücksspielstaatsvertrags 2021 (2. GlüÄndStV 2021) 

Für das Land Schleswig-Holstein: 

Kiel, den  ___________________   
 __________________________ ________________________________ 

Unterschrift 
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Unterzeichnung des Zweiten Staatsvertrags zur Änderung des 

Glücksspielstaatsvertrags 2021 (2. GlüÄndStV 2021) 

Für den Freistaat Thüringen: 

Erfurt, den  _________________  
 __________________________ ________________________________ 

Unterschrift 
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Er lä u t e ru n ge n  zu m  Zw e it e n  St a a t sve r t r a g zu r  Än d e ru n g d e s  

Glü ckssp ie ls t a a t sve r t r a ge s  2021 (2. Glü Än d St V 2021) 

 

I. Ausgangslage  

Der zum  1. Ju li 2021 in  Kra ft ge tre te ne  Glückssp ie lstaa tsve rtrag 2021 soll a ls  

gem einsam er Rechtsrahm en für d ie  Glückssp ie lregulie rung in  den  Ländern  

insbesondere  für länderübergre ifende  Angebote  Rechtssicherhe it und  

e inhe itliche  Schu tzstandards für d ie  Bevölkerung in  ganz Deutschland  schaffen . 

Die  Erre ichung de r Zie le  des § 1 e rfordert neben  de r Erm öglichung h inre iche nd  

a ttraktive r lega le r Angebote  m it hohe n  Schutzstandards für d ie  Spie le r gle ichze itig 

e ine  e ffektive  Unte rb indung unerlaubte r Glückssp ie langebote , d ie  für Spie le r m it 

zusä tzlichen  und  unübersehbaren  Gefahren  ve rbunden sind .  

Im  Glücksspie lstaa tsve rtrag 2021 wurden  daher d ie  Vollzugsm öglichke iten  

ve rbesse rt. Neben  we ite ren  Instrum ente n  wurde  auch  e ine  de r Sache  nach  be re its  

früher bestehe nde  Erm ächtigung für Sperranordnunge n (Ne tzsperren  bzw. IP-

Blocking) wiedere inge führt. 

Die  Um se tzung d iese s Instrum ents e rwies  sich  jedoch  a ls problem atisch , da  d ie  

b ishe rige  Rechtsgrundlage  des § 9 Absa tz 1 Sa tz 3 Num m er 5 Maßnahm en zur 

Sperrung d iese r Ange bote  gegen  im  Sinne  de r §§ 8 b is 10 des Te lem ediengese tzes 

ve rantwortliche  Diensteanbie te r vorsieh t und  h insich tlich  d ieses  

Adressa tenkre ises in  de r ve rwaltungsgerich tliche n  Rechtsprechung rechtliche  

Bedenken ge ltend  gem acht wurden , d ie  e ine r rechtssicheren  Anwendung des  

Instrum ents auf absehbare  Ze it en tgegenstehen . Zudem  führte  d ie  im  Jahr 2024 

e inge tre te ne  Änderung des Rechtsrahm ens durch  Inkra fttre te n  des sog. Digita l 

Se rvices Acts m it unm itte lba re r Wirkung für d ie  Mitgliedstaa ten  de r Europä ischen  

Union  zu  e inem  Wegfa ll des Te lem ediengese tzes, we lches du rch  das Digita le -

Dienste -Gese tz abge löst wurde . Für e ine  rechtssichere  Anwendung d ieses 
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unerlässlichen  Vollzugsinstrum ents war dam it e ine  ze itnahe  Neurege lung de r 

Rechtsgrundlage  e rforderlich  geworden . 

Daneben  e rgaben  sich  aus dem  Zwischenberich t de r Länder im  Rahm en der 

Eva lu ie rung des Glückssp ie lstaa tsve rtrages 2021 in  m ate rie ll-re chtliche r Hinsich t 

we ite re  Änderungsbe darfe , d ie  be re its  vor dem  Abschluss de r Eva lu ie rung m it 

Vorlage  des zusam m enfassenden  Berich ts  zum  31. Dezem ber 2026 um gese tzt 

werden  sollen . Schlie ß lich  werde n  we ite re  Anpassungen  zur Vere infachung und  

Verbesse rung von Verfahrensrege lungen  vorgenom m en. 

 

II. Lösung 

Durch  e ine  punktue lle  Änderung des Glückssp ie lstaa tsve rtrages 2021 in  § 9 

Ab sa t z 1 wird  de r Verweis in  de r Rechtsgrundlage  an  d ie  se it dem  Jahr 2024 

bestehende  Rechtsla ge  angepasst und  gle ichze itig den  im  Hinblick auf den  

Adressa tenkre is bestehende n  Bedenken Rechnung ge tragen . 

Durch  Ergänzungen de r Rege lunge n  in  § 4b  u n d  § 9 Ab sa t z 3a  werden  d ie  

Abfragekom petenzen  de r Erlaubnis- und  Aufsich tsbehörden  e rwe ite rt. 

Durch  e ine  Änderung in  § 8 Ab sa t z 3 u n d  § 28a  Ab sa t z 1 wird  kla rgeste llt, dass für 

den  Abgle ich  m it de m  Spie le rsperrsyste m  für jede  Be triebsstä tte  nur d ie  d iese r 

Be triebsstä tte  zuge ordne te  Zugangskennung verwende t werde n  da rf und  e ine  

Weite rgabe  und  Zu lassung e ine r Nu tzung d iese r Zugangskennung durch  Dritte  

ve rbote n  ist. 

Durch  d ie  Änderung in  § 27h  Ab sa t z 3 wird  d ie  Möglichke it geschaffen , in  de r 

Sa tzung de r Gem einsam en Glückssp ie lbehörde  de r Länder um fassende  

Rege lungen  im  Hinblick auf Verträge , d ie  de r Beschlussfassung des 

Verwaltungsra tes un te rliegen , vorzune hm en. Durch  d ie  Einführung des neuen          

§ 27h  Ab sa t z 6a  wird  d ie  Vertrau lichke it de r Verwaltungsra tssitzungen  de r 
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Gem einsam en Glückssp ie lbehörde  de r Länder unte r Wahrung de r 

pa rlam enta rischen  und  behörd lichen  Auskunftsrechte  gewährle iste t. 

Durch  e ine  Ergänzung in  § 27m  wird  e ine  Vere infachung dahinge hend  

vorgenom m e n, dass im  Rahm en der Jahresabschlussprüfung d ie  Rechte  be i de r 

Wahl oder Beste llung de r Abschlussprüfe r nunm ehr a lle in  von  de r zuständige n  

Aufsich tsbehörde  fü r d ie  Gem einsam e Glückssp ie lbehörde  de r Länder im  

Einvernehm e n m it dem  Rechnungshof des Landes Sachsen-Anha lt ausgeübt 

werden . 

 

III. Zu den  Bestim m unge n im  Einze lnen  

Zu  Ar t ike l 1 

Zu Num m er 1 

Die  beste hende  Abfragekom petenz soll a uf na tiona le  Stra fve rfolgungsbe hörde n  

sowie  auf ausländische  Polize i- und  Stra fve rfolgungsbehörden  e rwe ite rt werden . 

Zugle ich  wird  m it Blick auf d ie  neuere  Rechtsprechung des  

Bundesverfassungsgerich tes, d ie  deutlich  e rhöhte  Anforde rungen  an  den  

Da tenaustausch  m it Verfassungsschutzbehörden  ste llt, von  de r Da tenabfrage  be i 

Verfassungsschutzbehörden  Abstand  genom m en (BVerfG, Beschluss vom  17. Ju li 

2024 – 1 BvR 2133/22 –, BVerfGE 169, 130-235, Rn. 113, ju ris , sowie  BVerfG, Urte il 

vom  26. April 2022 – 1 BvR 1619/17 –, BVerfGE 162, Rn. 336, ju ris) und  zu  d iesem  

Zweck de r Begriff de r „Sicherhe itsbehörde n“, un te r de n  üblicherweise  d ie  Polize i- 

und  Verfassungsschutzbe hörde n  ge fasst werden , durch  den  de r 

„Polize ibe hörde n“ e rse tzt. 

Weite r trägt d ie  Erweite rung auf ausländische  Polize i- und  

Stra fve rfolgungsbehörden  dem  Um stand  Rechnung, dass Antragste lle r oftm als 

in te rna tiona l tä tige n  Unte rnehm ensverbünde n angehören . Insbesondere  d ie  



 

4 
 

Prüfung de r e rwe ite rten  Zuverlässigke it nach  § 4a  Absa tz 1 Num m er 1 Buchstabe  

d  se tzt voraus, dass Erkenntn isse  zu  dem  Antragste lle r se lbst und  den  m it ihm  

verbunde nen  Unte rnehm en e rm itte lt we rden . Be i Antragste lle rn  m it Sitz im  

Ausland  bzw. be i Antragste lle rn , d ie  m it ausländischen  Un te rne hm en verbunden  

sind , bedarf e s dem e ntsprechend de r Möglichke it, auch  ausländische  Polize i- und  

Stra fve rfolgungsbehörden  nach  en tsprechenden  Erkenntn issen  abzufragen . Dies 

um fasst insbesondere  d ie  in  § 4a  Absa tz 1 Num m er 1 ge rege lten  Krite rie n  de r 

e rwe ite rten  Zuverlässigke it. 

Bislang sind  d ie  Stra fve rfolgungsbehörden  n ich t explizit genannt, obwohl 

Erkenntn isse  aus laufenden  Erm ittlungsverfahren , aus e ingeste llten  

Erm ittlungsverfahren  oder aus Stra fve rfahren , d ie  zu  e ine r Verurte ilung unte rha lb  

de r Schwelle  de r Ein tragung ins Bundeszentra lregiste r ge führt habe n , für d ie  

Beurte ilung de r Zuverlässigke it des Antragste lle rs be deutsam  se in  könne n. Som it 

e rfolgt h ie r e ine  Angle ichung an  § 9 Absa tz 3a , de r d ie  Stra fve rfolgungsbehörden  

explizit be nenn t.  

Zugle ich  ist ve rfassungsrechtlich  für den  Da tenabruf sicherzuste llen , dass e r d ie  

Anforderungen  an  d ie  Verhä ltn ism äß igke it wahrt. Dazu  ist e s e rforderlich , dass d ie  

Rege lung Anlass, Zweck und Um fang norm ie rt (BVerfGE 155, 119, 208). Das 

Merkm al de r Zuverlässigke it und  folglich  e ine  fund ie rte  Prüfung de rse lben  ist von  

he rausgehobener Bedeutung. In  glücksspie lrechtliche r Hinsich t b ilde t sie  das 

Fundam ent für d ie  Ge währle istung e ines ordnungsm äßen  Spie lbe triebs und  d ien t 

a ls Konsequenz de r Bekäm pfung de r Folge- und  Begle itkrim ina litä t (§ 1 Sa tz 1 

Num m er 4), we lche  m it Glückssp ie l e inhergehen  können. Gle iches gilt für d ie  

Bekäm pfung von Ge ldwäsche . Gem äß  den  Em pfehlunge n  de r Financia l Action  

Task Force  (FATF) soll d ie  Aufsich tsbe hörde  d ie  e rforderlichen  Maßnahm e n 

e rgre ifen , um  zu  ve rh indern , dass krim ine lle  Pe rsonen  oder ih re  a ls Stroh leu te  

e ingese tzten  Mita rbe ite r glückssp ie lrech tliche  Erlaubn isse  e rha lten  oder a ls 

wirtschaftliche  Eigentüm er e ine r wesentlichen  oder kon trollie re nden  Be te iligung 
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an  e ine r Gese llschaft m it e ine r solche n  Erla ubnis be te iligt sind  (FATF Methodology 

for Assessing Techn ica l Com pliance  with  the  FATF Recom m enda tions and  the  

Effectiveness of AML/CFT/CPF System s, Upda ted  Decem ber 2025, 

Recom m enda tion  28.1 lit. b  und  28.4 lit. b ). Ge ldwäsche  unte rgräbt das Vertrauen 

in  de n  Rechtsstaa t, d ie  Le istungsgese llschaft und  d ie  In tegritä t des Wirtschafts- 

und  Finanzstandorte s Deutschland . Das Krite rium  der Zuverlässigke it soll 

ve rh indern , dass Krim ine lle  illega le  Profite  aus Stra fta ten  e rfolgre ich  in  den  

lega len  Wirtschaftskre islauf a ls Anbie te r von  Glückssp ie len  e inschleusen , und  

som it auch  Anre ize  fü r we ite re  Stra fta ten  unte rb inden . 

Zugle ich  wird  d ie  Eingriffsin tensitä t auf das e rforderliche  Maß  beschränkt. Mit den  

gegenüber de r Vorgängerrege lung präzisie rten  Festlegungen ist gewährle iste t, 

dass en tsprechende  Abfragen  zum  Zwecke  de r Prüfung de r Zuverlässigke it und  

n ich t zu  anderen  Zwecken e rfolgen . Zudem  darf e ine  Abfrage  be i Polize i- und  

Stra fve rfolgungsbehörden  nur a ls le tzte r Schritt vor e ine r Erlaubnise rte ilung 

e rfolgen . Ist d ie  Erlaubnis be re its  aus anderen  Gründen zu  ve rsagen , darf e ine  

en tsprechende  Abfrage  n ich t m ehr e rfolgen . Schließ lich  wird  e ine  Bestim m ung zur 

Da tenlöschung e ingefügt. 

Die  Zweckbestim m ung der Da tenvera rbe itung wird  für den  Ze itraum  zwischen  de r 

behörd lichen  En tsche idung und de r Löschung präzisie rt, indem  kla rgeste llt wird , 

dass d ie  Vera rbe itung in  d iesem  Ze itraum  insbesondere  zu  Zwecken de r 

behörd lichen  und  ge rich tlichen  Kontrolle  zu lässig ist. So sollen  n ich t nur d ie  

Gerich te , sondern  auch  d ie  Erlaubnisbe hörden  se lbst in  de r Lage  se in , un te r 

Berücksich tigung a lle r re levanten  Um stände  d ie  e inm al ge troffene  Entsche idung 

zu  überprüfe n . 

Die  da tenschutzrechtliche  Zu lässigke it de r Da tenüberm ittlung rich te t sich  im  

Weite ren  nach  de n  jeweiligen  Rech tsvorschriften  für d ie  jewe ilige  Polize i- bzw. 

Stra fve rfolgungsbehörde . Nach  dem  vom  BVerfG entwicke lten  „Doppe ltürm ode ll“ 

(BVerfG, Beschluss vom  24. Januar 2012 - 1 BvR 1299/05 -, Rn. 123, ju ris; BVerfG, 
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Beschluss vom  27. Mai 2020 - 1 BvR 1873/13 -, BVerfGE 155, 119-238, Rn. 93, ju ris) 

bedürfen  sowohl d ie  Abfrage  a ls auch  d ie  anschließende  Da te nüberm ittlung a ls 

jewe ils e igenständ ige  Eingriffe  in  das Recht auf in form atione lle  Se lbstbestim m ung 

(Artike l 2 Absa tz 1 i. V. m . Artike l 1 Absa tz 1 GG) e ine r norm enkla ren  und  

ve rhä ltn ism äß igen  Rechtsgrundlage , d ie  vom  jeweils zuständigen  Gese tzgeber 

geschaffen  werden  m uss. Da tenüberm ittlungsbefugn isse  für andere  a ls 

Glückssp ie laufsich tsbehörden  sind  m ith in  in  den  jeweiligen  Spezia lgese tzen  zu  

rege ln . 

Im  Übrigen  sind  von  den  Glückssp ie laufsich tsbehörden  d ie  sonstigen  

da tenschutzrechtlichen  Vorschriften  zu  be rücksich tigen , für Abfragen  be i 

ausländischen  Behörden  insbesondere  d ie  Artike l 44 ff. de r Da tenschutz-

Grundverordnung (DSGVO). 

Zu  Num m er 2 

Durch  d ie  ausdrückliche  Aufnahm e der Verpflich tung, für den  Abgle ich  m it de r 

Sperrda te i ausschließ lich  d ie  de r loka len  Be triebsstä tte  (im  te rrestrischen  Bere ich) 

oder de r In te rne tdom ain  (be i Glückssp ie len  im  In te rne t) zugeordne te  Ke nnung zu  

ve rwenden, soll den  zuständigen  Aufsich tsbehörde n  e ine  ge naue  Zuordnung 

e rm öglich t und  d ie  Nachprüfbarke it ve rbesse rt werden . 

Zwar dürfen  be re its  nach  de r b ishe rigen  Rechtslage  Zugangskennungen  

ausschließ lich  für e ine  konkre te  Be triebsstä tte  oder In te rne tdom ain  ve rwende t 

werden . In  de r Praxis wurde  d iese  Vorgabe  n ich t ausre ichend beachte t, so  dass 

e ine  we ite re  Konkre tisie rung notwend ig ist. Etwa igem  Missbrauch  in  Form  der 

Weite rgabe  von  Zugangskennungen an  Dritte  bzw. de ren  Duldung soll durch  d ie  

staa tsve rtragliche  Festschre ibung e ines en tsprechenden  Verbots nunm e hr besse r 

Einha lt geboten  werden  könne n. Zuarbe itende  e xte rne  Dienstle iste r (wie  IT-

Dienstle iste r oder Pla ttform be tre ibe r, d ie  im  Auftrag de r Glückssp ie lanbie te r de n  

Sperrda te iabgle ich  te chnisch  durchführe n) ge lten  n ich t a ls Dritte  i.S.d . Vorschrift. 
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Zu Num m er 3a  

In  § 9 Absa tz 1 Sa tz 3 Num m er 5 wird  de r Verweis auf d ie  §§ 8 b is 10 des 

Te lem ed iengese tzes (im  Folgende n  TMG) durch  e inen  Verweis au f d ie  Verordnung 

(EU) 2022/2065 des Europä ischen  Parlam ents und  des Ra tes vom  19. Oktober 

2022 über e inen  Binnenm arkt für d igita le  Dienste  und  zur Änderung de r Richtlin ie  

2000/31/EG („Digita l Se rvices Act“, im  Folgenden  DSA) e rse tzt. Se it dem  17. Februar 

2024 ist de r DSA unm itte lba r ge lte ndes  Recht in  a llen  Mitgliedstaa ten  de r 

Europä ischen  Union . Zu  dessen  Durchführung im  na tiona len  Recht ist zum  14. Mai 

2024 das Gese tz zur Durchführung de r Verordnung (EU) 2022/2065 de s  

Europä ischen  Parlam ents und  des Ra tes vom  19. Oktober 2022 über e ine n  

Binnenm arkt für d igita le  Dienste  und  zur Änderung de r Richtlin ie  2000/31/EG 

sowie  zur Durchführung de r Verordnung (EU) 2019/1150 des Europä ischen  

Parlam ents und  des Ra tes vom  20. Juni 2019 zur Förderung von Fa irness und  

Transparenz für gewerbliche  Nutze r von  Online -Verm ittlungsdiensten  und  zur 

Änderung we ite re r Gese tze  vom  6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149) in  Kra ft 

ge tre ten , we lches in  Artike l 37 Absa tz 2 da s Außerkra fttre ten  de s TMG anordne t. 

Der DSA ha t d ie  Vorgaben  de r Artike l 12 b is 15 de r E-Com m erce-Richtlin ie  

2000/31/EG in  se inen  Artike ln  4 ff. übernom m en und d ie  §§ 7 b is 10 des 

Te lem ed iengese tzes dam it we itestgehe nd en tbe hrlich  gem acht. Im  Übrigen  wird  

de r Rege lungsgeha lt de r §§ 7 ff. TMG (insb . §§ 7 Abs. 4, 8 Abs. 4 TMG) in  §§ 7 und  

8 DDG fortge führt und  te ilwe ise  e rwe ite rt.  

Die  in  Artike l 3 Buchstabe  g DSA defin ie rten  Verm ittlungsdienste  um fassen  e in  

bre ite s Spektrum  an  wirtschaftlichen  Tä tigke iten , d ie  on line  sta ttfinde n  und  sich  

kontinuie rlich  we ite ren twicke ln , um  e ine  rasche , sichere  und  geschützte  

Überm ittlung von  Inform atione n  zu  e rm öglichen  und  a llen  Be te iligten  des Online -

Ökosystem s kom fortab le  Lösunge n zu  b ie ten . Ob es sich  be i e inem  bestim m te n  

Dienst um  e ine  „re ine  Durchle itung“, e ine  „Caching“-Le istung oder e ine n  

„Hosting“-Dienst hande lt, hängt ausschließ lich  von  se inen  technischen  Funktione n  
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ab , d ie  sich  m ögliche rweise  im  Laufe  de r Ze it ändern , und  so llte  von  Fa ll zu  Fa ll 

geprüft werden  (vgl. Erwägungsgrund 29). 

Die  Artike l 4 ff. DSA legen  in  Bezug a uf d ie  Haftung de r Anbie te r solcher 

Verm ittlungsd ienste  fest, wann de r be tre ffende  Anbie te r von  

Verm ittlungsd ienste n  im  Zusam m enhang m it von  den  Nutze rn  be re itgeste llte n  

rechtswidrigen  Inha lten  n ich t ha ftba r gem a cht werden  kann (vgl. Erwägungsgrund 

17). Die  dort fe stge legten  Haftungsausschlüsse  la ssen  indes d ie  Möglichke it von  

Verfügungen un te rschied licher Art gegen  Anbie te r von  Verm ittlungsdie nsten  

unberührt, se lbst we nn d iese  d ie  im  Rahm en d iese r Ausschlüsse  festge legte n  

Bedingunge n e rfü lle n . Solche  Verfügungen können insbesondere  in  im  Einklang 

m it dem  Unionsrecht e rla ssenen  ge rich tlichen  oder be hörd lichen  Anordnunge n 

bestehen , d ie  d ie  Abste llung oder Verh inderung e ine r Zuwiderhand lung 

ve rlangen , e inschließ lich  de r Entfe rnung rechtswidrige r Inha lte , d ie  in  solche n  

Anordnunge n spezifizie rt werden , oder de r Sperrung des Zugangs zu  ihnen  (vgl. 

Erwägungsgrund 25).  

Mit dem  Glücksspie lstaa tsve rtrag 2021 wurde  d ie  Befugnis zur Sperrung von  

In te rne tse iten  (sog. Ne tzsperren) a ls wichtiges Instrum ent zur Bekäm pfung 

unerlaub te r Angebote  im  In te rne t wie der e ingeführt m it dem  Anliegen , im  Hinblick 

auf d ie  Zie le  des § 1 Satz 1 d ie  technische  Erre ichbarke it solcher Angebote  aus dem  

In land  zu  ve rh indern  oder zum indest zu  e rschweren . Ne tzsperren  können dabe i 

auf ve rschiedene  Arten  um gese tzt werde n . Eine  Art de r technischen  Um se tzung 

ste llt das sog. IP-Blocking da r. Da  d ieses jedoch  häufig d ie  Gefahr e ines  

Overb lockings b irgt, wenn h in te r de r gesperrten  IP we ite re  In te rne tse ite n  (= URLs) 

m it lega len  Inha lte n  stehen , ha t sich  nach  aktue lle m  technischen  Wissensstand  d ie  

sog. DNS-Sperre  in  de r behörd lichen  Praxis a ls rege lm äß ig ve rhä ltn ism äß igeres 

Sperrve rfahren  e tab lie rt. Be i e ine r „Dom ain-Nam e-System “-Sperre  wird  d ie  

Zuordnung zwischen  de r Dom ain  und  de r zugehörigen  IP-Adresse  im  DNS-Server 

des In te rne tzugangsanbie te rs ge trennt. Die  In te rne tse ite  b le ib t a lso we ite rh in  
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bestehen , ist abe r n ich t m ehr durch  Eingabe  de r Dom ain  in  d ie  Adressze ile  des  

Browsers zu  e rre ichen . Die  Einrich tung e ine r solche n  DNS-Spe rre  m uss in  de r 

Rege l durch  den  In te rne tzugangsanbie te r e rfolgen .  

Nach  de r b islang ge ltende n  Rege lung um fasste  de r Adressa tenkre is für 

en tsprechende  be hörd liche  Sperranordnung nach  dem  bisherigen  Wortlau t von  

§ 9 Absa tz 1 Sa tz 3 Num m er 5 led iglich  im  Sinne  de r §§ 8 b is 10 des TMG 

verantwortliche  Die nsteanbie te r. Da  aber durch  d ie  §§ 8 b is 10 TMG die  Haftung 

von  Diensteanbie te rn  we itestgehend ausgeschlossen  wurde , war e ine  

Verantwortlichke it na ch  d iesen  Vorschrifte n  – ge rade  des grundsä tzlich  neu tra l 

agie renden  In te rne tzugangsanbie te rs – re ge lm äß ig n ich t gege ben . Um  künftig 

insbesondere  auch  d ie  In te rne tzugangsanbie te r im  Sinne  e ine r e ffektive n  

Gefahrenabwehr in  den  Kre is m öglicher Adressa ten  behörd licher 

Sperranordnungen e inzubezie hen , ve rzich te t d ie  geänderte  Rege lung auf das  

Krite rium  der Verantwortlichke it. Die  Angem essenhe it de r sta a tsve rtraglichen  

Erm ächtigung b le ib t gle ichwohl dadurch  gewahrt, dass e ine  Inanspruchnahm e  

des In te rne tzugangsanbie te rs e rst dann  in  Be tracht kom m t, wenn sich  

Maßnahm en zur Entfe rnung oder Sperrung rechtswidrige r Inha lte  gegenüber de m  

Veransta lte r oder Verm ittle r des unerlaubten  Glückssp ie ls, a lso rege lm äß ig dem  

für den  illega len  Inha lt d irekt ve rantwortlichen  Be tre ibe r de r We bse ite  se lbst, a ls  

n ich t durchführbar oder n ich t e rfo lgsversprechend e rwe isen  und  Maßnahm e n 

gegen  andere  in  Be tracht kom m ende  Anbie te r von  Verm ittlungsdiensten  ke in  

gle ich  e ffektives Mitte l da rste llen . Da  Registra re  – wie  im  Übrigen  auch  Registrie s 

– nach  dem  DSA ebenfa lls  a ls Anbie te r des Verm ittlungsdienstes e ine r re ine n  

Durchle itung zu  fassen  sind  (vgl. Erwägungsgrund 29), ist e ine  gesonderte  

Nennung ne ben  de n  In te rne tzugangsanbie te rn  n ich t länger e rforderlich .   

In  de r geänderten  Rege lung wird  en tsprechend de r im  DSA vorgesehene n  

Reaktionsm öglichke iten  im  Um gang m it re chtswidrigen  Inha lten  (vgl. b is zum  13. 

Mai 2024 auch  § 7 Absa tz 3 Sa tz 1 TMG) d ie  Entfe rnung illega le r Inha lte  e rgänzend  
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zur Sperrung des Zugangs zu  solchen  Inha lten  aufgenom m e n. Dies soll dem  

Um stand  de r rasanten  techn ischen  Entwicklung Rechnung tragen  und  e ine  

e ffektive  Gefahrenabwehr künftig auch  in  solchen  Fä llen  sicherste llen , in  dene n  

aufgrund ve ränderte r technischer Rahm e nbedingungen (z. B. m obile  Applika tion  

sta tt he rköm m licher Webse ite ) d ie  Nutzung de r illega len  Inha lte  technisch  n ich t 

durch  e ine  Sperre , sondern  e ine  gezie lte  Entfe rnung des illega len  Angebots  

un te rbunde n werden  m uss.  

In  § 9 Absa tz 1 Sa tz 5 wurde  de r Verweis auf § 88 Absatz 3 Sa tz 3 des 

Te lekom m unika tionsgese tzes in  de r b is zum  31. Dezem ber 2021 ge ltende n  

Fassung durch  den  Verweis auf d ie  inha ltsgle iche  Nachfolgevorschrift in  § 3 Absa tz 

3 Sa tz 3 des Gese tzes  über den  Da tenschu tz und  de n  Schutz de r Priva tsphäre  in  

de r Te lekom m unika tion  und  be i d igita le n  Diensten  e rse tzt. 

Zu  Num m er 3b  

Eine  Erweite rung de r Rege lung auch  auf ausländische  Stra fve rfolgungsbehörde n  

e rsche in t angesich ts  überwiegend  in te rna tiona l operie re nder Glückssp ie lanbie te r 

geboten . Zudem  wird  d ie  Befugnis zur Abfrage  auf (in- wie  ausländische) 

Polize ibehörden  e rwe ite rt.  

Die  Verpflich tung zur Zusam m enarbe it und  d ie  Befugnis zum  Datenaustausch  

wird  über d ie  Spezia lrege lung des  § 4b  Absa tz 2 Sa tz 2 im  Erlaubnisverfahren  

h inaus über d ie  Aufnahm e in  § 9 auch  auf d ie  gesam te  Tä tigke it de r 

Glückssp ie laufsich t in  Bezug auf a lle  Glückssp ie langebote  e rwe ite rt. Zahlre iche  für 

d ie  Beurte ilung de r glückssp ie lrechtlichen  Zuverlässigke it e rforderliche n  

Ta tsachen  werden  n ich t in  e in  Führungsze ugnis aufgenom m e n (vgl. § 32 BZRG). 

Dabe i sind  ge rade  in  d iesem  krim ina litä tsanfä lligen  Bere ich  we ite rgehende  

Erkenntn isse  von  großer Bedeutung, insbe sondere  um  das Zie l de r Abwehr von  

m it Glückssp ie len  ve rbunde ner Folge- und  Begle itkrim ina litä t zu  e rre ichen  (§ 1 

Sa tz 1 Num m er 4). In  d iesem  Zusam m enhang e rsche in t e s ge rade  auch  im  Bere ich 
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des standortbezogenen  Glückssp ie ls zwe ckm äß ig, über laufende , e ingeste llte  

oder abgeschlossene  Erm ittlungs- bzw. Stra fve rfahren  Kenntn is zu  e rlangen , um  

e ine  Zuverlässigke itsprognose  vornehm e n  zu  können.  

Die  Abfrage  ha t a lle in  zur Erfü llung de r im  Rahm en von § 9 Absa tz 1 und  3 

zugewiesenen  Aufgaben  und  Befugnisse  zu  e rfolgen . 

Um  die  Eingriffsin te nsitä t zu  begrenzen , wird  zusä tzlich  e ine  Bestim m ung zur 

Da tenlöschung e ingefügt. 

Die  da tenschutzrechtliche  Zu lässigke it de r Da tenüberm ittlung rich te t sich  im  

Weite ren  nach  den  jewe iligen  Rechtsvorschriften  für d ie  jeweilige  

da tenüberm itte lnde  Behörde .  

Siehe  im  Übrige n  d ie  Erläu te rungen  zu  § 4b  Absa tz 2 Sa tz 2.  

Zu  Num m er 4 

Es hande lt s ich  um  e ine  redaktione lle  Kla rste llung. Wie  b ishe r solle n  

ländere inhe itlich  nur d ie  Erlaubnisse  nach  § 12 Absa tz 3 Sa tz 1 e rte ilt werden . 

Sofe rn  e ine  Sozia llotte rie  nur in  e in ige n  Ländern  ve ransta lte t wird , b le ibe n  d ie  

Länder nach  Sa tz 2 zuständig. 

Zu  Num m er 5a  

Nach  § 27h  Absa tz 3 beschließ t de r Verwaltungsra t über d ie  grundsä tzlichen  

Ange legenhe ite n  de r Ansta lt (Gem einsam e Glückssp ie lbehörde  de r Länder - GGL). 

Ausweislich  de r folgende n  „insbesondere“- Auflistung beschließ t de r 

Verwaltungsra t danach  auch  über den  Abschluss von  Verträgen  m it e ine r Laufze it 

von  m e hr a ls fünf Jah ren  (§ 27h  Absa tz 3 Sa tz 2 Num m er 11 Alte rna tive  2 i. V. m . 

§ 6 Absa tz 1 Sa tz 2 Num m er 11 Buchsta be  c GGL-Sa tzung). Der Staa tsve rtrag 

e rm ächtigt d ie  Ansta lt n ich t, e ine  Wertgrenze  für d ie  Be te iligung des  

Verwaltungsra tes festzu legen . Folglich  ist in  § 6 Absa tz 1 Sa tz 2 Num m er 11 

Buchstabe  c GGL-Sa tzung – in  Abweichung zu  Num m er 11 Buchstabe  a  und  
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Buchstabe  b  (dort ab  100.000 Euro bezogen  auf d ie  Vertragslaufze it) – ke ine  

Wertgrenze  für d ie  Vorlage  von  de ra rtige n  Verträgen  festge legt. Dam it ist nach  

dem  re inen  Wortlau t von  Staa tsve rtrag und  Sa tzung jeder Vertrag m it e ine r 

Vertragslaufze it von  m ehr a ls fünf Jahren  dem  Verwaltungsra t zur 

Beschlussfassung vorzulegen . Die  Erläu te rungen  zu  § 27h  Absa tz 3 Sa tz 2 Num m er 

11 geben  h ie r h insich tlich  e ine r Wertgrenze  ke ine  we ite re  Auskunft. 

Der Verwaltungsra t a ls Organ  de r GGL soll über d ie  grundsä tzlichen  

Ange legenhe ite n  de r GGL beschließen . Dem  Verwaltungsra t ob liegt fe rne r d ie  

Aufsich t über den  Vorstand . Dam it de r Ve rwaltungsra t den  grundsä tzlichen  und  

wichtigen  Aufgaben  nachkom m en kann, ha t de r Gese tzgeber u . a . in  § 27h  Absa tz 

3 Sa tz 2 Num m er 11 und  de r dazu  in  de r GGL-Sa tzung vorgenom m e nen  

Konkre tisie rung prinzip ie ll Wert- und  Laufze itgrenzen  e ingeführt.  

Die  Neufassung von § 27h  Absa tz 3 Sa tz 2 Num m er 11 sieh t nun  vor, für säm tliche  

Vertragsabschlüsse  de r Ansta lt in  de r Sa tzung e ine  Wertgrenze  für d ie  Be te iligung 

des Verwaltungsra tes festzu legen . Die  Erweite rung fo lgt dem  Gedanken, dass 

n ich t jede  Kle instbeschaffung oder Vertragsgegenstände  von  ge ringem  

wirtschaftlichen  We rt (z. B. wiederkehrende  Alltagsbeschaffungen) dem  

Verwaltungsra t zur Beschlussfassung vorzulegen  sind . Dies d ien t de r 

Verwaltungsvere infachung und  de r Gewährle istung de r Arbe itsfäh igke it des  

Verwaltungsra tes. Der Verwaltungsra t soll und  m uss sich  auf d ie  wesentliche n  

Dinge  konzentrie re n  und  n ich t m it im  Vergle ich  Kle in igke ite n  be - oder überlaste t 

werden . Gle ichze itig soll de r Verwaltungsaufwand der Ansta lt be im  Abschluss von  

Verträgen  m it ge ringer wirtschaftliche r Bedeutung ve rringert werden .  

Sofe rn  Vertragsabschlüsse  zwar unte r d ie  in  de r Sa tzung festge legte  Wertgrenze  

fa llen , dennoch aber inha ltlich  von  grundsä tzlicher oder bedeute nder Re levanz für 

d ie  Ansta lt sind , ist de r Verwaltungsra t aufgrund de r Bedeu tung e inzubezie hen , 

da  d ie  Aufzählung in  Num m er 11 n ich t abschließend ist. Eine  we ite rgehende  

Be te iligungspflich t de s Verwaltungsra tes b le ib t insofe rn  unberührt. 
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Zu Num m er 5b  

Mit dem  ne uen  § 27h  Absa tz 6a  wird  e ine  Vertrau lichke itsrege lung geschaffen , d ie  

Inform ationen  von  dem  Anspruch  auf Inform ationszugang nach  dem  

Inform ationszugangsgese tz des Lande s Sachsen-Anha lt wie  auch  de r 

Inform ationsfre ihe itsgese tze  andere r Länder ausnim m t. 

Aufgrund de r zum  Te il sensib le n  Inha lte  und  e rheblichen  Auswirkungen de r 

Tä tigke it de r Ansta lt auf Dritte  bedarf e s e ine r gese tzliche n  Rege lung zur 

Vertrau lichke it bestim m ter Ange legenhe iten  de r Ansta lt. In  Anbe tracht de r 

we itre ichenden  aufsich ts- und  genehm igungsrechtlichen  Kom petenzen  de r GGL 

sind  d ie  Befassungen  des Verwaltungsra ts a ls Organ  de r Ansta lt de r 

Vertrau lichke it zu  un te rwerfen . Ohne  d ie  gebotene  Vertrau lichke it würde  d ie  

offene  Me inungsbildung und neutra le  En tsche idungsfindung im  Verwaltungsra t 

bee in trächtigt. Der Prozess de r Entsche idungsfindung so ll geschützt werden . 

Das exekutive  Ge he im ha ltungsin te resse  überwiegt insofe rn  das öffen tliche  

Inform ationsin te resse . 

Durch  d iese  gese tzliche  Rege lung e rfolgt ke ine  Beschränkung der 

ve rfassungsrechtlichen  Sta tusrechte  de r Abgeordne ten . Durch  Sa tz 2 wird  

kla rgeste llt, dass e s sich  n ich t um  e ine  ge se tzliche  Vorschrift hande lt, d ie  e ine r 

Beantwortung pa rlam enta rischer Anfragen  en tgegensteh t oder Auswirkungen auf 

d ie  Art und  Weise  de r Beantwortung pa rlam enta rischer Anfragen  ha t.  Die  

Grenzen  des pa rlam enta rischen  Inform ationsanspruchs sind  ausschließ lich  

ve rfassungsrechtlich  de te rm in ie rt. 

Ebenso sollen  Auskunftsrechte  staa tliche r Ste llen  wie  bspw. de r 

Staa tsanwaltschaft und  andere r Behörde n  we ite rh in  gewährle iste t werden . Die  

Arbe it von  staa tlichen  Ste lle n  unte re ina nder soll ebe nfa lls  unbee in trächtigt 

b le ibe n , so dass d ie  Vertrau lichke itsrege lungen  n ich t zwischen  anderen  Behörde n  
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und Ministe rien  Anwendung finde n  und  en tsprechende  übergre ifende  

Abstim m ungen n ich t e inschränken  sollen . 

Der neue  Absa tz 6a  rege lt d ie  Vertrau lichke it de r Befassungen  des 

Verwaltungsra tes de r Ansta lt auf gese tzlicher Ebene . Daraus folgt, dass sowohl de r 

Verlauf a ls auch  d ie  Inha lte  de r Sitzungen  gehe im  zu  b le ibe n  habe n  

(Bundesverwaltungsgerich t, Urte il vom  28. Ju li 2016, 7 C 3/15 -, Rn. 21, ju ris , in  

Bezug auf d ie  Sa tzungsrege lungen  de r BaFin). Von der Rechtsprechung (a .a .O.) ist 

ane rkannt, dass d ie  m it de r Vorschrift bezweckte  Vertrau lichke it, d ie  insbesondere  

unbefangene  Äußerungen  de r Te ilne hm er im  Rahm en der Sitzungen  und  

sonstigen  Bera tungen  oder Beschlussfassungen  des Verwaltungsra tes e rm öglich t, 

nur gewährle iste t we rden  kann, wenn d ie  Niederschrifte n  und  Protokolle  de r 

Sitzungen  de r Vertrau lichke it un te rfa llen .  

Das m it de r Vorschrift angestreb te  Zie l um fassender Ge he im ha ltung de r 

Befassungen  des Verwaltungsra tes wird  nur e rre ich t, wenn sich  d ie  

Gehe im ha ltungspflich t auch  auf d ie  fachlichen  Vorbera tunge n  de r Trägerländer 

und  de r Ansta lt, d ie  de r unm itte lba ren  inha ltliche n  Vorbere itung de r Sitzunge n  

und  sonstige n  Befassungen  des Verwaltungsra tes d ienen  und  m it 

en tsprechenden  Vorabstim m ungen in  Em pfehlungen  für de n  Verwaltungsra t 

m ünde n, e rstreckt, soweit durch  de ren  Bekanntwerden  andernfa lls  Rückschlüsse  

auf d ie  Sitzung se lbst m öglich  sind . Um  zu  beständigen  und  ausgewogenen  

Lösungen de r Sachfragen  zu  ge langen , ist d ie  unbefangene  Diskussion  auch  in  den  

d ie  Sitzungen  unm itte lba r vorbere ite nden  Grem ien  über d ie  anstehenden  Inha lte  

de r Verwaltungsra tsbe fassungen  notwendig. 

Von der Vertrau lichke it um fasst sind  insbesondere  sitzungsvorbere itende  

Unte rlagen , d ie  Beschlussvorlagen  und  Niederschriften  de r Sitzungen  und  de r 

Schriftve rkehr zu  Bera tungsgegenständen . Gle iches gilt für Bera tungen  und  

Beschlussfassungen  außerha lb  de r Sitzungen  des Verwaltungsra tes, zum  Beisp ie l 

Um laufbeschlussverfahren , da  h ie r de r gle iche  Schutzzweck zum  Tragen  kom m t. 
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Zu Num m er 6 

Die  Prüfung de r Hausha lts- und  Wirtschaftsführung de r Ansta lt ob liegt den  

Rechnungshöfe n  de r Trägerländer. Diese  Rege lung trägt den  Um stände n  

Rechnung, dass d ie  Finanzie rung de r Ansta lt nach  § 27c durch  

Finanzie rungsbe iträge  de r Länder e rfolgt und  d ie  Länder nach  § 27d  für 

Verb indlichke iten  de r Ansta lt subsid iä r ha ften  und  som it e in  Prüfungsin te resse  

de r Rechnungshöfe  de r Trägerländer besteh t. § 45 des 

Hausha ltsgrundsä tzegese tzes (HGrG) b le ib t unberührt. 

Auf d ie  Prüfung des Jahresabschlusses de r Ansta lt finde t gem äß  § 55 Absa tz 2 

HGrG die  Rege lung des § 53 HGrG entsprechend Anwendung. Die  

Hausha ltsordnunge n  de r Trägerlände r en tha lte n  in  ihrem  inha ltlich  

gle ich lau te nden  § 68 Absa tz 1 Sa tz 2 jeweils d ie  Rege lung, dass be i de r Wahl oder 

de r Beste llung de r Prüfe r nach  § 53 Absa tz 1 Num m er 1 HGrG das zuständige  

Ministe rium  d ie  Rechte  des Landes im  Einverne hm en m it de m  Rechnungshof 

ausübt. Die  dam it für d ie  Wahl oder Beste llung des Abschlussprüfe rs  

vorgeschriebene  Be te iligung säm tlicher Trägerländer ha t sich  a ls in  de r Sache 

n ich t e rforderlich  und  zudem  unnötig ze itaufwendig e rwiese n . Daher schafft 

Absa tz 2 d ie  Vorausse tzungen  da für, dass d ie  Rechte  nach  § 53 Absa tz 1 Num m e r 

1 HGrG künftig a lle in  von  de r zuständigen  Aufsich tsbehörde  und  dem  

Rechnungshof des Sitzlandes ausgeübt werden . Die  Prüfungsrechte  de r 

Rechnungshöfe  de r Trägerländer nach  § 27m  Absa tz 1 werden  h ie rdurch  n ich t 

be rührt. 

Zu  Num m er 7 

Zur wirksam en Durchse tzbarke it de r in  § 8 Absa tz 3 Sa tz 6 und  7 neu  norm ie rte n  

Ge- und  Verbote  wird  für den  Fa ll von  Zuwiderhandlungen  jeweils e in  

en tsprechender Bußge ld ta tbestand  in  de n  Ka ta log de r Ordnungswidrigke ite n  

aufgenom m en. Die  b ishe rige  Möglichke it, das Vertragsverhä ltn is in  Fä lle n , in  
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denen  Zugangsda ten  unbefugt an  Dritte  we ite rgegeben  wurde n , durch  Kündigung 

zu  beende n , b le ib t be stehen . 

 

Zu  Ar t ike l 2 

Artike l 2 rege lt das Inkra fttre ten  des Staa tsve rtrages m it dem  Tag, de r auf d ie  

Hin te rlegung de r le tzten  Ra tifika tionsurkunde  be i de r Staa ts- ode r Sena tskanzle i 

de r oder des Vorsitze nden  de r Innenm iniste rkonfe renz folgt. 



 

 

 
 
 

Stellungnahme  
der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und 

der Länder (DSK) vom 21. Oktober 2025 
___________________________________________________________________  
 

zum Entwurf des zweiten Staatsvertrags zur Änderung des Staatsvertrags zur Neuregulierung 
des Glücksspielwesens in Deutschland  

(2. Änderungsglücksspielstaatsvertrag 2021) 
 

 

1. Zu § 4b Abs. 2 S. 2 f. GlüStV-E 

Die Datenschutzkonferenz erkennt zunächst an, dass im Austausch gegen die Erweiterung der 

Informationsquellen auf ausländische Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden 

datenschutzrechtliche Verbesserungen eingetreten sind, namentlich: 

• die Subsidiarität der Einholung von Informationen gegenüber der Feststellung anderer 

Versagungskriterien hinsichtlich der Konzessionserteilung, zumindest soweit diese bereits 

feststehen, 

• die ausdrückliche Festlegung auf den Zweck, Zweifelsfälle zu beseitigen, der dem Grunde 

nach nicht erforderliche Abfragen weiter vermindern sollte sowie 

• die als Satz 3 der Vorschrift eingefügte ausdrückliche und datenschutzrechtlich 

unbedenkliche Löschfrist. 

 

Auch wenn insbesondere die Festlegungen zur Löschung angesichts der allgemeinen Bindung der 

Löschung an die Erforderlichkeit weitgehend deklaratorischen Charakter haben, sind diese 

Verbesserungen ausdrücklich zu begrüßen. Da jedoch die Zweckbindung gemäß dem Entwurf 

lediglich die Erhebung der Daten und deren Nutzung zum Treffen der Entscheidung über die 

Zulässigkeit umfasst, sollte zusätzlich eine einschränkende Zweckbestimmung für die Nutzung der 

nach Satz 2 erhobenen Daten im Zeitraum nach Erteilung der (ablehnenden) Entscheidung und bis 

zur Löschung auf Zwecke der (gerichtlichen) Überprüfung der ablehnenden Entscheidung in den 

Entwurfstext aufgenommen werden. 

 

Nicht voraussetzungslos mit dem Datenschutz vereinbar ist die neu vorgesehene Übermittlung 

personenbezogener Daten in Staaten, die weder Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind oder 

sonst dem Europäischen Wirtschaftsraum angehören, noch einen Angemessenheitsbeschluss 

gemäß Art. 45 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) vorweisen können. Dieser Komplex ist 

in den Art. 44 ff. DS-GVO geregelt. Während für die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, bzw. 

des Europäischen Wirtschaftsraums ein dem Inland im wesentlichen gleichrangiges 
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Datenschutzniveau vorausgesetzt werden kann und dieses in Staaten, für die ein Angemessenheits-

beschluss als Übermittlungsinstrument im Sinne von Art. 44 ff. DS-GVO vorliegt, abhängig von 

dessen Anwendungsbereich ebenfalls der Fall sein kann, gilt dies für andere Staaten nicht. In 

Übermittlungen in solche Staaten kann damit ein besonders tiefer Grundrechtseingriff für die Daten 

betroffener Personen liegen, und sie sind nur unter engen Voraussetzungen möglich. 

 

Bei derartigen Drittlandsübermittlungen ist von der verantwortlichen übermittelnden Stelle, neben 

der für alle Übermittlungen unabhängig von ihrem Auslandsbezug erforderlichen Prüfung erster 

Stufe (etwa Vorliegen einer ausreichenden Rechtsgrundlage, Erforderlichkeit, Vorliegen technisch-

organisatorischer Maßnahmen), als Teil der Übermittlungsvoraussetzungen der Art. 44 ff. DS-GVO 

in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob in diesen Fällen zumindest geeignete Garantien gemäß Art. 

46 Abs. 2 und Abs. 3 DS-GVO vorliegen oder geschaffen werden können. Beispiele finden sich in den 

„Empfehlungen 01/2020 zu Maßnahmen zur Ergänzung von Übermittlungstools zur Gewährleistung 

des unionsrechtlichen Schutzniveaus für personenbezogene Daten“ des Europäischen 

Datenausschusses vom 18. Juni 2021, insbesondere in den Randnummern 55 ff. Bei der Auswahl der 

Garantien ist darauf zu achten, dass diese gerade von öffentlichen Stellen umsetzbar sind. 

 

Zwar erlaubt Art. 49 Abs. 1 Buchst. d) in Verbindung mit Abs. 4 DS-GVO, ausgeführt in 

Erwägungsgrund 112, auch in Fällen, in denen keine geeigneten Garantien zur Verfügung stehen, 

eine aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses auf das Recht des Mitgliedstaates gestützte, 

notwendige Datenübermittlung. An der Hinderung ungeeigneter Anbieter an der Marktteilnahme 

besteht sicherlich in einer sensiblen Branche wie dem Glücksspiel ein öffentliches Interesse. Ob 

dieses jedoch auch als „wichtiges“ öffentliches Interesse i. S. d. Art. 49 Abs. 1 lit. d DSGVO angesehen 

werden kann, muss mit Blick auf das konkrete Drittland und hinsichtlich der mit diesem Drittland 

bestehenden internationalen Abkommen oder Übereinkünften geprüft werden. Der Umstand, dass 

ein bestimmtes Interesse im Unionsrecht oder Recht des Mitgliedsstaats genannt ist, begründet 

noch keine Rechtfertigung sämtlicher Übermittlungen zu diesem Zweck (vgl. Europäischer 

Datenschutzausschusses, Leitlinien 02/2018, S. 12 f.). Zudem müssen vorhandene oder herstellbare 

Garantien zwingend ausgeschöpft werden, wie Art. 49 Abs. 1 S. 1 DS-GVO deutlich macht. Eine 

Übermittlung ohne entsprechende Garantien darf zudem keinesfalls in großem Umfang und 

systematisch erfolgen. Sie muss vielmehr stets ihren Ausnahmecharakter behalten und bleibt 

spezifischen, eng definierten Situationen vorbehalten, in denen sie streng erforderlich ist (vgl. 

Europäischer Datenschutzausschuss, Leitlinien 2/2018 zu den Ausnahmen nach Artikel 49 der 

Verordnung 2016/679). 

 

Näheres zu den Übermittlungen in Drittländer findet sich in dem Kurzpapier Nr. 4 

„Datenübermittlung in Drittländer“ der Datenschutzkonferenz, verfügbar unter 

https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/kp/dsk_kpnr_4.pdf 

 

In jedem Fall muss die Übermittlung personenbezogener Daten gerade in Drittländer ohne 

Angemessenheitsbeschluss in dem Sinne erforderlich sein, dass nicht auf sie verzichtet werden 

kann, ohne dass die Aufgabenerfüllung schlechterdings unmöglich würde. Die Erforderlichkeit ist 

bereits Voraussetzung jeder Übermittlung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben und somit auf erster 



 

3 

 

Stufe zu prüfen (hier: gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) bzw. e) DS-GVO). Die Erforderlichkeit ist aber 

bei Drittlandübermittlungen aufgrund des regelmäßig tieferen Grundrechtseingriffs streng 

auszulegen. Diese strenge Erforderlichkeit ist stets im Einzelfall zu prüfen und zu begründen. Die 

Übermittlung personenbezogener Daten in solche Drittländer ist also nicht nur im Hinblick auf die 

anderen Versagungskriterien subsidiär, sondern auch gegenüber allen Ermittlungsmaßnahmen, 

welche ohne Übermittlung personenbezogener Daten in diese Länder auskommen. 

 

Im Übrigen bleibt die übermittelnde inländische Stelle bei ihrem eigenen Handeln voll an die 

Pflichten der Datenschutz-Grundverordnung gebunden. Für alles Vorstehende ist die übermittelnde 

Stelle darlegungspflichtig, Art. 5 Abs. 2 DS-GVO. 

 

Die Datenschutzkonferenz empfiehlt dringend, die zuständigen Behörden vor der Übermittlung 

personenbezogener Daten nach § 4b GlüStV insbesondere in Staaten ohne gleichwertiges 

Datenschutzniveau auf geeignetem Wege von ihren datenschutzrechtlichen Prüfpflichten zu 

unterrichten, da der Normtext diese schon wegen des europarechtlichen Wiederholungsverbots 

nicht vollständig reflektieren kann. 

 

2. Zu § 8 Abs. 3 S. 5 GlüStV-E 

Die Zugangskennung ist betriebsbezogen und nicht personenbezogen und die Vorschrift hat nur 

einen ordnungsrechtlichen, aber keinen datenschutzrechtlichen Gehalt. 

 

3. Zu § 9 GlüStV-E 

Die Anpassungen zu Buchstabe a) an die neue telemedienrechtliche Rechtslage sind 

nachvollziehbar.  

 

Hinsichtlich der Geeignetheit von Sperrmethoden (Nr. 3a zu § 9 Abs. 3 Nr. 5 des Entwurfs) ist 

Folgendes anzumerken: In der Begründung wird beschrieben, dass Internetanbieter durch eine DNS-

Sperre Einfluss auf die Erreichbarkeit eines Dienstes nehmen können. In diesem Fall soll der Anbieter 

in seinen DNS-Servern die Auflösung einer spezifischen Domain zu der zugehörigen IP-Adresse des 

Servers entfernen bzw. sperren (DNS-Sperre). Gemäß der Begründung ist diese Maßnahme aber nur 

erfolgreich, wenn Nutzende auch die DNS-Server des Internetzugangsanbieters nutzen. Diese 

werden zwar bei der Einrichtung des Modems bzw. des Routers standardmäßig vom Provider 

übermittelt. Es ist jedoch prinzipiell möglich, sowohl im Router als auch im Endgerät andere DNS-

Server anzugeben (bspw. Google), um die Auflösung von Domains durchführen zu lassen. In diesem 

Fall würden die Änderungen in den DNS-Servern des Zugangsanbieters einfach ignoriert. Auch ist es 

möglich, über verschiedene Webseiten Anfragen an verschiedene DNS-Server zu schicken, um die 

dort hinterlegten Informationen zu einer Domain zu erhalten. Mit der so erlangten IP-Adresse wäre 

je nach Konfiguration des zugehörigen Servers ebenfalls ein Zugriff auf die Webseite möglich. 

 

Auch die Nutzung von VPN-Anbietern würden solche DNS-Sperren beim Provider je nach 

Konfiguration umgehen. Solche Apps lassen sich mittlerweile problemlos installieren und nutzen, 

auch ohne tiefere technische Kenntnisse. Zwar sind DNS-Sperren regelmäßig angewandte 
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Maßnahmen, allerdings dürften diese nur eingeschränkt auf eine zuverlässige Sperrung hinwirken. 

Es würde sich lohnen, noch einmal die Geeignetheit dieser Maßnahmen zu überprüfen. 

 

Hinsichtlich der Erweiterung des Kreises der Empfänger personenbezogener Daten auf ausländische 

öffentliche Stellen im Entwurf zu § 9 Abs. 3a GlüStV ergeben sich Abweichungen in der Einschätzung 

zu § 4b GlüStV-E, soweit personenbezogene Daten übermittelt werden sollen. Der Verweis auf die 

Begründung zu § 4b hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit von § 9 wird den Unterschieden zwischen 

den Normen nicht gerecht.  

 

In § 9 des Entwurfs werden Datenaustauschbefugnisse nicht wie in § 4b des Entwurfs an einen 

konkreten Verarbeitungszweck, sondern an die in der Norm ausdrücklich nicht abschließend 

aufgeführten, allgemeinen Aufgaben der Glücksspielaufsicht geknüpft. Die Datenschutzkonferenz 

verkennt nicht, dass § 4b des Entwurfs möglicherweise auch deswegen isoliert enger gefasst ist als 

§ 9, da es sich bei den Voraussetzungen der Konzessionsgewährung um eine Berufszugangs-

beschränkung im Sinne von Art. 12 des Grundgesetzes handeln kann, während § 9 überwiegend die 

Berufsausübung regelt. Dennoch ist der mit dem Datenaustausch verbundene Grundrechtseingriff 

bei Maßnahmen nach § 9 regelmäßig nicht weniger einschneidend. Dies gilt insbesondere vor dem 

Hintergrund, dass § 4b Abs. 2 explizit nur die Abfragebefugnis regelt, während der Begriff 

„Datenaustausch“ eine umfangreichere Verarbeitung nahelegt und generalklauselartigen Charakter 

hat. Jedenfalls fehlt es insofern an einer Legaldefinition des Begriffs „Datenaustausch“, was 

Rechtsunsicherheit im Hinblick auf die im Rahmen der Novelle geplanten Datenverarbeitungen 

schafft. Aus hiesiger Sicht liegt hier insofern ein Wertungswiderspruch zu § 4b vor. 

 

Die relative Unbestimmtheit der möglichen Anlässe für Datenübermittlungen in § 9 GlüStV-E im 

Vergleich zu § 4b GlüStV-E hat aber auch Auswirkungen auf die Befugnis zur Übermittlung 

personenbezogener Daten in Drittländer.  

 

Vorgelagerte Voraussetzung für jede Übermittlung ist auf erster Stufe – also vor jeglicher Prüfung 

einer Datenübermittlung in Drittländer – auch in diesem Fall das Vorliegen der 

Tatbestandsvoraussetzungen der Rechtsgrundlage nach Art. 6 DS-GVO nebst einem feststehenden, 

legitimen Übermittlungszweck (vgl. Art. 5 Abs. 1 Buchst. b) DS-GVO), an den auch die empfangende 

Stelle – z. B. bei der Festlegung geeigneter Garantien im Sinne von Art. 46 DS-GVO – gebunden 

werden kann. 

 

Dies gilt besonders für Fälle von Art. 49 DS-GVO, bei denen die Übermittlungszwecke aufgrund der 

spezifischen, auf zweiter Stufe zu prüfenden und über die Kriterien der ersten Stufe hinausgehenden 

Übermittlungserfordernisse – hier insbesondere zur Wahrung des Ausnahmecharakters solcher 

Übermittlungen – besonders scharf umrissen werden müssen.  

 

Nach den oben zitierten Ausführungen des Europäischen Datenschutzausschusses ist gerade eine 

enge Zweckfestlegung als Teil einer restriktiven Praxis konstitutiv dafür, dass eine 

Drittlandübermittlung ausnahmsweise denkbar sein kann. Der Entwurf gibt allerdings, anders als § 

4b des Entwurfs, gerade keine solche eng definierten Zwecke vor. Durch die derzeitige Formulierung 
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der Norm, durch die solche Übermittlungen jeder anderen Form der Auskunftseinholung 

gleichgestellt werden, werden die Normanwender vielmehr dazu bestimmt, von der Möglichkeit der 

Übermittlung in Drittländer ohne Angemessenheitsbeschluss ohne Rücksicht auf ihren 

Ausnahmecharakter Gebrauch zu machen. Es obliegt dem Normgeber, bereits in der Norm selbst 

den Ausnahmecharakter solcher Übermittlungen klarzustellen, um rechtswidrige 

Datenübermittlungen zu verhindern. 

 

Die Datenschutzkonferenz hält es daher für dringend geboten, den mit dem § 9 Abs. 3 a GlüStV-

Entwurf vorgesehenen Datenaustausch mit den dort genannten Behörden hinsichtlich 

Tatbestandsvoraussetzungen und Rechtsfolge, einschließlich einer Nennung der konkreten jeweils 

zur Übermittlung bzw. zum Empfang befugten Behörde und des jeweiligen Zwecks, normenklar im 

Sinne der Wesentlichkeitstheorie zu regeln. Für die erforderlichen technisch-organisatorischen 

Vorkehrungen sollte auf die entsprechenden Normen der DS-GVO verwiesen werden. Dasselbe gilt 

für die Darlegungslast des Verantwortlichen nach Art. 5 Abs. 2 DS-GVO. Im Übrigen gelten die 

Ausführungen zu § 4b Abs. 2 S. 2 f. des Entwurfs (Nr. 1) entsprechend. 

 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass entsprechende Übermittlungen zur Verfolgung von 

Ordnungswidrigkeiten einschließlich bestimmter Maßnahmen im Vorfeld den Voraussetzungen der 

aufgrund der Richtlinie (EU) 2016/680 ergangenen Normen unterliegen, welche eine Übermittlung 

der dann besonders schutzbedürftigen personenbezogener Daten weiter einschränkt. 

 

Soweit ersichtlich, besitzt keiner der sonstigen Änderungsbefehle datenschutzrechtlichen Gehalt. 
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Entwurf des zweiten Staatsvertrags zur Änderung des Staatsvertrags zur 

Neuregulierung des Glückspielwesens in Deutschland (2. Änderungsglücks-

pielstaatsvertrag 2021) 

 

 

Sehr geehrte Frau Dr. Storf, 

 

Ihre E-Mail vom 1. Dezember 2025 ist in meiner Behörde eingegangen. Darin bitten 

Sie mich, in meiner Funktion als diesjähriger Vorsitzender der Konferenz der Infor-

mationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland (IFK), um Stellungnahme zum o. g. 

Entwurf des 2. Änderungsglückspielstaatsvertrag 2021 (GlüÄndStV-E). Das in Ihrer 

Anlage angefügte Schreiben an die IFK vom 10. September 2025 war an die Bun-

desbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) gerichtet, die 

dieses Jahr nicht den Vorsitz der IFK hat.   

 

Im Rahmen der nunmehr sehr kurzen Frist (10. Dezember 2025) nimmt die IFK wie 

folgt zum o. g. Entwurf Stellung: 

mailto:poststelle@datenschutz.thueringen.de
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Zu E-§ 27 h Abs. 6a GlüÄndStV-E:   

 

Die künftige Regelung sieht vor, dass „die Sitzungen, Beratungen und sonstigen 

Befassungen des Verwaltungsrates vertraulich sind. Parlamentarische Auskunfts-

rechte oder sonstige Auskunftsrechte staatlicher Stellen bleiben unberührt.“ 

 

Wie aus der Begründung in der Synopse (S. 7) hervorgeht, soll mit dem neuen 

§ 27 h Absatz 6 a GlüÄndStV-E eine „Vertraulichkeitsregelung geschaffen werden, 

die Informationen von dem Anspruch auf Informationszugang nach dem Informati-

onszugangsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt wie auch der Informationsfreiheits-

gesetze anderer Länder ausnimmt.“ Ohne die gebotene Vertraulichkeit würde die 

offene Meinungsbildung und neutrale Entscheidungsfindung in dem Verwaltungsrat 

beeinträchtigt. Der „Prozess der Entscheidungsfindung soll geschützt werden.“  

 

Die vorgeschlagene Regelung erscheint mit Blick auf die bereits geltende Rechts-

lage sowie die hierzu ergangene Rechtsprechung nicht erforderlich. Die Gemein-

same Glücksspielbehörde der Länder unterfällt nach § 27 a Abs. 4 Glücksspiel-

staatsvertrag dem Anwendungsbereich des Informationszugangsgesetzes Sach-

sen-Anhalt (IZG LSA). Die offene Meinungsbildung und die neutrale Entscheidungs-

findung innerhalb der Behörde sowie des Verwaltungsrats ist bereits durch den 

Schutz der behördlichen Beratungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 3 IZG LSA geschützt, so 

dass es keiner Sonderregelung bedarf. Die Informationsfreiheitsgesetze der Länder 

enthalten regelmäßig entsprechende Vorschriften. Auch die Beziehungen des Lan-

des Sachsen-Anhalt zu anderen Bundesländern sind nach § 3 Abs. 1 Nr. 1a IZG 

LSA besonders geschützt (vgl. VG Magdeburg, Beschluss vom 22. September 

2025, Az.: 6 A 196/21 zur Wahrung der Vertraulichkeit in Bezug auf die Vorbereitung 

der Bundesländer zur Erstellung eines Umlaufbeschlusses und gemeinsamer Leit-

linien zur einheitlichen Ermessensausübung im Glücksspielrecht). 

 

Bei einer Aufnahme der geplanten Regelung in den Glücksspielstaatsvertrag bleibt 

ferner unklar, ob Informationen, die im Verwaltungsrat behandelt werden, aber nicht 
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der Vertraulichkeit bedürfen, herausgegeben werden dürfen. Das betrifft z. B. Infor-

mationen zum Beratungsgegenstand sowie zum Beratungsergebnis, die nicht 

schutzwürdig sind. 

 

Mit Blick auf die Ausnahmeregelung für parlamentarische Auskunftsrechte ist darauf 

hinzuweisen, dass Abgeordnete grundsätzlich ein Recht darauf haben, dass auf ihre 

Auskunftsverlangen öffentlich geantwortet wird, damit sie die Informationen weiter-

verwenden können (Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt, Urteil vom 21. No-

vember 2022, Az.: LVG 5/22). Auch das spricht gegen eine vollumfängliche Vertrau-

lichkeitsregelung der Sitzungen des Verwaltungsrats. 

 

Die IFK regt daher an, die in § 27 h Abs. 6 geplante Regelung des GlüÄndStV zu 

überprüfen bzw. zu streichen.  

 

Bitte nehmen Sie auch die angefügten Informationen zur Datenverarbeitung beim 

TLfDI zur Kenntnis.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Tino Melzer 
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Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den TLfDI (Stand April 2024) 
Um seine Aufgaben nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zu erfüllen, verarbeitet der Thüringer Landesbeauf-
tragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Ihre Daten. Wir möchten Sie gerne nach Maßgabe des Art. 13 DS-
GVO über diese Verarbeitung informieren. 

1. Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der Thü-
ringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit (TLfDI). Sie erreichen uns unter 
folgenden Kontaktdaten: 

TLfDI 
Häßlerstraße 8 
99096 Erfurt 
Tel.: +49 (361) 57-3112900 
Mail: poststelle@datenschutz.thueringen.de1 

2. Der TLfDI nimmt die Aufgaben und Befugnisse nach 

Art. 51, Art. 57 Abs. 1, Art. 58 DS-GVO i. V. m. § 40 

Abs. 1 BDSG2 i. V. m. § 4 Abs. 1 ThürDSG wahr. Zu 

Zwecken der Durchführung dieser Aufgaben und der 

hierzu notwendigen Ausübung von Befugnissen wer-

den Ihre Daten verarbeitet. Rechtsgrundlage dieser 

Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e) DS-GVO i. V. 

m. § 16 Abs. 1 ThürDSG. 

3. Dabei werden folgende Datenkategorien verarbeitet: 

Angaben zu Ihrer Person sowie dazugehörige Kon-

taktdaten, Sachverhalts-informationen und Beweismit-

tel. Grundsätzlich werden diese Daten nur durch den 

TLfDI verarbeitet. Diese Daten können jedoch, soweit 

es für die Aufgabenerfüllung erforderlich und zulässig 

ist, an folgende Empfängerkategorien weitergege-

ben werden: an Gerichte und andere Behörden in 

Deutschland oder innerhalb der Europäischen Union 

bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes, an Be-

schwerdeführer/ Beschwerdegegner sowie an Ar-

chive. 

Entstehen im Rahmen der Tätigkeit des TLfDI Kosten, 

die dieser erhebt oder Zahlungsansprüche gegenüber 

dem TLfDI, die dieser begleicht, so werden die hierfür 

notwendigen Daten an den Thüringer Landtag als 

Haushaltsstelle übermittelt. Zugriff auf die Daten ha-

ben alle mit der Abrechnung betrauten Behörden und 

das Thüringer Landesrechenzentrum als Dienstleister. 

Bei telefonischem Kontakt werden durch die TK-An-

lage personenbezogene Daten, die ausschließlich zu 

Zwecken der technischen Sicherstellung des ord-

nungsgemäßen Betriebes gespeichert werden, verar-

beitet. Gleiches gilt für IT-Dienstleister, die vom Thü-

ringer Finanzministerium für die Sicherstellung der 

zentralen TK-Anlage beauftragt wurden. Selbiges gilt 

für das Thüringer Landesrechenzentrum, welches für 

die IT-Netzstruktur technisch verantwortlich ist. Hin-

sichtlich der Serverwartung wird beim TLfDI regelmä-

ßig die Firma CODA beauftragt. 

4. Die kürzeste Speicherfrist beträgt ein Jahr. Eine län-

gere Speicherung erfolgt nach der Festlegung des 

TLfDI, die Sie unter https://www.tlfdi.de/filead-

min/tlfdi/datenschutz/Wir_ueber_uns/Die_Dienst-

stelle/Aufbewahrungsbestimmun-

gen_des_TLfDI_Stand_April2024.pdf finden.  

                                                           
1 verschlüsselte Nachrichten per PGP sind möglich 
2 Nur für den nichtöffentlichen Bereich 

5. Aufgrund der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten haben Sie das Recht auf Auskunft (Art 15 DS-

GVO), das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-

GVO), das Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO), 

das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

(Art. 18 DS-GVO) und das Recht auf Widerspruch* 

(Art. 21 DS-GVO). Darüber hinaus können Sie sich mit 

einer Beschwerde an den/die behördliche Daten-

schutzbeauftragte/n wenden, wenn Sie der Auffas-

sung sind, dass der TLfDI bei der Verarbeitung Ihrer 

Daten datenschutzrechtliche Vorschriften nicht beach-

tet hat. Ebenso steht Ihnen ein Beschwerderecht bei 

einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu. Für Thüringen 

ist das der TLfDI. 

6. Die/ den behördliche/n Datenschutzbeauftragte/n 
erreichen Sie unter der Adresse des TLfDI3 bzw. tele-
fonisch unter: 
Tel.: +49 (361) 57-3112980 oder per E-Mail: 
datenschutzbeauftragter@datenschutz.thueringen.de 

7. Wenden Sie sich an den TLfDI mit einer Beschwerde 

oder Anfrage, sind Ihre Angaben freiwillig. Unterblei-

ben diese, kann Ihnen allerdings kein Ergebnis mitge-

teilt werden. Die Nichtbereitstellung von personenbe-

zogenen Daten kann in diesen Fällen unter Umstän-

den dazu führen, dass eine Bearbeitung Ihres Anlie-

gens mangels vollständigen Sachverhaltes und keiner 

Möglichkeit einer Rückfrage nicht vorgenommen wer-

den kann. 

Wendet sich der TLfDI an Sie als Verantwortlicher/Auf-

tragsverarbeiter im Rahmen eines Auskunftsersu-

chens, ist die Bereitstellung der dort erfragten perso-

nenbezogenen Daten verpflichtend. Eine Nichtbereit-

stellung kann in solchen Fällen zu einem Sanktions-

verfahren führen.2  

 

*Hinweis: Sie haben das Recht gegenüber dem TLfDI 

aus Gründen die sich aus Ihrer besonderen Situation 

ergeben, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezo-

genen Daten zu widersprechen. 

 

 

3 Siehe Nr. 1. 
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